
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1993/9/28 B1530/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1993

Index

L6 Land- und Forstwirtschaft

L6800 Ausländergrunderwerb, Grundverkehr

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Legitimation

Sbg GVG 1986 §10 Abs1 Z4

Sbg GVG 1986 §20 Abs2

Leitsatz

Zurückweisung der Beschwerde gegen einen grundverkehrsbehördlichen Genehmigungsbescheid mangels

Legitimation aufgrund fehlender Parteistellung der Interessenten im Verfahren vor der Grundverkehrsbehörde

Rechtssatz

Mangels Parteistellung im Verfahren vor der Grundverkehrslandeskommission (siehe §20 Abs2 Sbg GVG 1986) kommt

den Interessenten (hier: iSd §10 Abs1 Z4 Sbg GVG 1986) nicht die Legitimation zur Beschwerdeführung vor dem

Verfassungsgerichtshof zu.
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